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Daher muß man dem Gemeinsamen folgen. 
Obgleich aber der Logos allem gemeinsam ist, 
leben doch die vielen, 
als ob sie eigene Denkkraft  hätten. 

Heraklit,  fragmentum 2 
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Ο. Überblick über den Gedankengang 

Was tun w i r eigentlich? 

Wie gelangt man vom Text des Gesetzes zu einer Entscheidung im 
Einzelfall? 

Nach welchem Maßstab kann die Richtigkeit einer juristischen Ent-
scheidung beurteilt werden? 

Fragen dieser A r t haben den Stand der Juristen schon immer bewegt. 
Es gibt viele Versuche einer Antwort . Keiner überzeugt völlig. Es be-
steht eine allgemeine Überzeugung, daß die Methode juristischer Arbeit 
nicht als Algorithmus, als vollständiges System von Regeln formuliert 
werden kann, bei deren Befolgung man notwendigerweise zum richtigen 
Ergebnis gelangt. Darin besteht auch das Problem für Lernende wie für 
Lehrende: Juristische Methode kann nicht in derselben Weise erlernt 
werden wie Differentialrechnung. 

Die vorliegende Arbeit sucht auf ihre Weise einen Beitrag zu diesem 
Problem zu liefern: von der Praxis her. 

Dazu war zunächst notwendig, ein konkretes Problem zu formulieren, 
das die Entwicklung des Gedankengangs ermöglicht und das in der 
juristischen Praxis häufig genug vorkommt, um die Praxis-Relevanz der 
Untersuchung zu sichern. Das Verhältnis von verfassungskonformer 
Auslegung und Analogie schien ein geeigneter Ausgangspunkt. Einer-
seits handelt es sich hier um ein altbekanntes Abgrenzungpproblem, so 
daß der Bezug zur Tradit ion der Methodenlehre ohne Schwierigkeiten 
hergestellt werden kann. Andererseits erweist sich diese Abgrenzung in 
gerichtlicher Praxis immer wieder als problematisch. 

Die beiden ersten Abschnitte der Arbeit ( I I und I I I ) beschäftigen sich 
mi t den Abgrenzungsvorschlägen der Methodenlehre und den Proble-
men der gerichtlichen Praxis. 

Die in der Methodenlehre herrschenden Strömungen stimmen darin 
überein, daß zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung eine trenn-
scharfe Grenze besteht, markiert durch das Postulat einer Grenze des 
möglichen Wortsinns. Die Gegenmeinung, die dieses Postulat ablehnt 
(„alle Rechtsfindung ist analogisch"), findet auf der semantischen Ebene 
keinen Maßstab, um nach der Strenge der Gesetzesbindung differenzie-
ren zu können. Die Problematik der Arbeit w i rd nur sichtbar auf dem 
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Hintergrund der herrschenden Methodenlehre: Verfassungskonforme 
Auslegung meint den äußersten Bereich der Auslegung innerhalb des 
möglichen Wortsinns; Analogie steht für die erste Stufe der Rechtsfort-
bildung. 

Eine wi l lkür l ich ausgewählte Stichprobe von obergerichtlichen Ent-
scheidungen, die einen Bezug zu der angesprochenen Problematik auf-
wiesen, führte zu folgendem Ergebnis: I n einigen Fällen kann man 
genau angeben, wo die Grenze für die Anwendung eines bestimmten 
Tatbestandsmerkmals liegt. In der Mehrzahl der Fälle kann eine solche 
Grenze nur durch — innerhalb eines bestimmten Bereichs — wi l l kür -
liche Festlegung angegeben werden. 

Obwohl nach der Methodenlehre für jedes Wort eine äußerste Grenze 
möglichen Sinns existiert, kann diese in der Entscheidungspraxis nur 
in einigen wenigen Fällen ausgewiesen werden. Dieser Widerspruch 
fordert  eine nähere Untersuchung der in der herkömmlichen Methoden-
lehre zu Grunde gelegten Theorie der Wortbedeutung heraus (Abschnitt 
IV). Die von der juristischen Hermeneutik vertretene Spielart der 
„aristotelischen Bedeutungstheorie" erklärt den Sinn eines Wortes als 
Relation des sprachlichen Zeichens auf eine außersprachliche, objektive 
Entität, eine „Sache", einen „Gegenstand". Die Grenze des Wortsinns 
ist dann überschritten, wenn die Wortverwendung der „Sache" nicht 
mehr entspricht. Wann das der Fall ist, kann nicht nach einem objek-
t iven Kr i ter ium entschieden werden. Dazu müßte ein unmittelbarer 
Vergleich zwischen Wort und „Sache" möglich sein. Daß dieser ausge-
schlossen ist, ergibt sich unmittelbar aus dem theoretischen Modell: Die 
Worte der Sprache und die außersprachlichen „Sachen" gehören quasi 
zwei verschiedenen Welten an; die ersteren der gegenständlichen Wirk-
lichkeit, die letzteren der Welt der objektiv-idealen Gegenstände. 

Kann kein Kr i ter ium zur Bestimmung der Grenze des möglichen 
Wortsinns formuliert  werden, so sind über ihre Festlegung Meinungen 
möglich, prinzipiell unbegrenzt viele. Das theoretische Postulat einer 
objektiven Grenze des möglichen Wortsinns impliziert also die unbe-
grenzte Vielfalt praktischer Meinungen über ihren Ort. 

Dies Ergebnis erscheint unbefriedigend, wei l nach diesem theoreti-
schen Modell rationale Diskussion dort am Ende zu sein scheint, wo sie 
in juristischer Praxis gerade erst ansetzt. Einen Ausweg aus diesem 
Dilemma verspricht die Sprachphilosophie des späten Wittgenstein: 
Unter Verzicht auf theoretische Entitäten erklärt Wittgenstein  die Be-
deutung der Worte der normalen Sprache mi t der Verwobenheit von 
Sprachgebrauch und Lebenspraxis nach dem Modell des Sprachspiels als 
einer Einheit von Sprachgebrauch, Lebensform und Welterschließung. 
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Nach Wittgenstein  erfährt  man die Bedeutung eines Wortes, indem man 
seinen Gebrauch in der Sprache erforscht.  Auf diese Weise erlernt man 
die Regeln für die Verwendung eines Wortes, kann über richtige und 
falsche Verwendung entscheiden, ohne daß ein Rückgriff  auf objektive 
Gegenstände nötig ist. 

Stellt man die Wittgensteinsche  Lehre der Aristotelischen  gegenüber, 
so kann man nicht feststellen, daß die eine durch die andere widerlegt 
ist. Es scheint sich insoweit um inkommensurable, in sich konsistente 
Systeme zu handeln. Für rechtswissenschaftliche Erkenntnis, für recht-
liche Geltung überhaupt, erweist sich die zugrundegelegte Bedeutungs-
theorie in einer Weise als fundamental, daß der Ubergang von der 
Aristotelischen  zur Wittgensteinschen  Bedeutungstheorie als Paradig-
menwechsel gedeutet werden muß. Das bedeutet, daß die Entscheidung 
für die eine oder andere Bedeutungstheorie nicht mehr theoretisch-
wissenschaftlich nach objektiven Kri ter ien erfolgen kann, sondern nur 
pragmatisch auf Grund eines Leistungsvergleichs der konkurrierenden 
Modelle. Im gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft ist ein Para-
digmenwechsel — zumindest als Gedankenexperiment — gerechtfertigt, 
wei l sich hierdurch Lösungsmöglichekiten für Fragen andeuten, die auf 
der Grundlage des traditionellen Paradigmas als unlösbar erkannt sind 
und wei l die bisher erarbeiteten Ergebnisse der Rechtswissenschaft auf 
der Grundlage des neuen Paradigmas ohne Schwierigkeiten rekon-
struiert werden können. 

Eine der Stärken des Wittgensteinschen  Modells ist, daß sich norma-
tive Geltung als Insti tut unserer kommunikativen Lebensform aus be-
stimmten Typen von Sprechakten ohne Schwierigkeiten begründen läßt. 
Geltungsgrund w i rd der „kritische" Konsens, der sich vom faktischen 
dadurch abhebt, daß er auch die Zustimmung aller nicht genügen läßt, 
sondern erst am infinitesimalen Ende eines idealen Diskurses steht. 
Nicht auf die Mehrheitsverhältnisse der Meinungen kommt es an, son-
dern darauf,  daß die Sache im Diskurs genügend weit vorangetrieben 
und verhandelt ist. Al lemal bleibt aber juristisches Urteilen ein ge-
wagter Vorgriff  auf das nicht einholbare Ergebnis des unabschließbaren 
Diskurses. Rechtliche Geltung ist somit nicht objektiv, sondern inter-
subjektiv begründet. 

I n Abschnitt (V) der Arbeit w i rd die Abgrenzung von verfassungs-
konformer  Auslegung und Analogie auf der Grundlage des neuen Para-
digmas entwickelt. Das Kr i ter ium der Grenze des möglichen Wortsinns 
erweist sich als sinnlos vom Ausgangspunkt einer Sprachphilosophie, 
die die Bedeutung der Wörter nach ihrem von Regeln geleiteten Ge-
brauch in der Sprache bestimmt. 

2 Schiffauer 


